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Datum: 27.01.2021

2021

Thema:

     ja      nein

2021 2022 2023 2024

120.000

138.750

18.750

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

Ziel(e) (neu)

Veränderungsantrag

der Verwaltung zum Entwurf des Nachtragshaushalts

Finanzielle Unterstützung der Umweltbildungseinrichtung "Haus Graven".

Ausschuss

Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

Produkt

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produkt 130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

NachtragsHH-Ansatz*

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 999 im DoppelHH 2020/2021 (Online-Version)

Zeile 15

Sperrvermerk

NachtragsHH- Ansatz 

(neu)*

Differenz*

*alle Angaben in €



Datum: 27.01.2021

2021

Thema:

Veränderungsantrag

der Verwaltung zum Entwurf des Nachtragshaushalts

Finanzielle Unterstützung der Umweltbildungseinrichtung "Haus Graven".

Ausschuss

Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

Produkt

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produkt 130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

Begründung

Finanzielle Unterstützung der Umweltbildungseinrichtungen im Kreis Mettmann

hier: Förderung des Umweltbildungszentrums (UBZ) "Haus Graven" in Langenfeld 

Im Zuge der Diskussionen zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept des Kreises 

Mettmann, hat der ULAN auf Antrag der CDU-Fraktion den Beschluss gefasst, dass die Verwaltung einen 

Vorschlag für eine „zielgerichtete finanzielle Unterstützung“ der Umwelt-bildungseinrichtungen im 

Kreisgebiet unterbreiten sollte. 

Einem solchen Verwaltungsvorschlag folgend, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 06.12.2018 

einstimmig beschlossen, dass das Naturschutzzentrum Bruchhausen und die Bio-logische Station Haus 

Bürgel Stadt Düsseldorf • Kreis Mettmann e.V. einen Zuschuss von jeweils 25.000 €, der Zeittunnel 

Wülfrath sowie das Umweltbildungszentrum Heiligenhaus jeweils 15.000 € erhalten. 

In der Entstehung befindliche Einrichtungen wurden zwar bislang nicht berücksichtigt, allerdings wurde 

schon im Rahmen der damaligen politischen Diskussion deutlich gemacht, dass, sobald Zielgruppe, 

Dimensionierung, Schwerpunkte und dezidiertere Planungen vorliegen, potenzielle Einrichtungen den 

bestehenden gleichgesetzt werden und ggf. Zuschüsse in vergleichbarer Form erhalten sollen. Konkret 

steht dies in Langenfeld beim Haus Graven an, wo der UBZ-Betrieb im Frühjahr (voraussichtlich ab April 

2021) starten soll. 

Für weitere Details sowie die zu treffende Grundsatzentscheidung wird auf die Vorlage 61/003/2021 

verwiesen. Vorgeschlagen wird, dem UBZ Haus Graven einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 25.000 € 

(ab 2022) zu gewähren und diesen Zuschuss im Gründungsjahr 2021 anteilig auf die Monate zu 

beschränken, die die Einrichtung in Betrieb ist. Dies entspricht 18.750 € (3/4 von 25.000 €). 

Dieses Produkt ist nicht im Entwurf des Nachtragshaushaltsplan 2021 enthalten. Die in diesem Antrag 

aufgeführten Angaben beziehen sich daher auf den im Dezember verabschiedeten Haushaltplan 

2020/2021. Ein entsprechender Auszug ist dem Antrag beigefügt.
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Datum: 01.02.2021

2021

Thema:

     ja      nein

2021 2022 2023 2024

1.000.000

730.000

-270.000

Ziel(e) (neu)

Veränderungsantrag

der Verwaltung zum Entwurf des Nachtragshaushalts

Finanzmittel für Maßnahmen des Klimaschutzes

Ausschuss

Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

Produkt

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 140102 Klimaschutz

NachtragsHH-Ansatz*

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):
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2021

Thema:

Veränderungsantrag

der Verwaltung zum Entwurf des Nachtragshaushalts

Finanzmittel für Maßnahmen des Klimaschutzes

Ausschuss

Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

Produkt

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 140102 Klimaschutz

     ja      nein

2021 2022 2023 2024

270.000

270.000
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Investition 

(Bezeichnung)

*alle Angaben in €

Finanzplan

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und Beschaffung von E-Bikes

Sperrvermerk

NachtragsHH-Ansatz*

NachtragsHH- Ansatz 

(neu)*

Differenz*

Begründung

Die Finanzmittel für Maßnahmen des Klimaschutzes für das Jahr 2021 wurden im Haushalt als konsumtiv 

veranschlagt. Da es sich bei den beabsichtigten Maßnahmen "Errichtung von Photovoltaik-Anlagen" 

(250.000 €) und "Beschaffung von E-Bikes" (20.000 €) um investive Maßnahmen handelt, müssen die 

entsprechenden Mittel im Finanzplan abgebildet werden.



14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und
Aufwandsarten

Ergebnis
2018

EUR

Ansatz
2019

EUR

Ansatz
2020

EUR

Ansatz
2021

EUR

Planung
2022

EUR

Planung
2023

EUR

Planung
2024

EUR

1 2 3 4 5 6 7

2 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

34.570 67.850 85.850 75.850 77.000 23.000 33.000

6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

1.533 0 0 0 0 0 0

7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.684 5.350 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

10 = Ordentliche Erträge 38.787 73.200 89.550 79.550 80.700 26.700 36.700

11 - Personalaufwendungen -267.819 -323.000 -336.700 -629.300 -635.450 -641.650 -647.900

14 - Bilanzielle Abschreibungen -126 -150 -150 -150 -150 -150 -150

15 - Transferaufwendungen -65.613 -65.500 -1.000.000 -1.000.000 -120.600 -123.450 -120.600

16 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

-1.520 -4.200 -8.650 -7.350 -5.850 -5.700 -5.700

17 = Ordentliche Aufwendungen -335.077 -392.850 -1.345.500 -1.636.800 -762.050 -770.950 -774.350

18 = Ordentliches Ergebnis (= 
Zeilen 10 und 17)

-296.290 -319.650 -1.255.950 -1.557.250 -681.350 -744.250 -737.650

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 
und 20)

0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
18 und 21)

-296.290 -319.650 -1.255.950 -1.557.250 -681.350 -744.250 -737.650

25 = Außerordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis - vor 
Berücksichtigung der 
internen 
Leistungsbeziehungen - (= 
Zeilen 22 und 25)

-296.290 -319.650 -1.255.950 -1.557.250 -681.350 -744.250 -737.650

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen

-8.326 -8.000 -9.700 -9.700 -9.800 -9.900 -10.000

29 = Teilergebnis -304.617 -327.650 -1.265.650 -1.566.950 -691.150 -754.150 -747.650

31 = Teilergebnis nach Abzug 
globaler Minderaufwand 
(=Zeilen 29 u. 30)

-304.617 -327.650 -1.265.650 -1.566.950 -691.150 -754.150 -747.650

Seite 1019



Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

Zu 2 In 2020 und 2021 wird eine anteilige Bundesförderung für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in und 
für die Fortführung des Projekts „Ökoprofit“ im Rahmen einer neuen Staffel wird eine Landeszuweisung eingeplant.

Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um eine Personalkostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem 
Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von 
Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. 
Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7
abgebildet und erläutert. Der Rückgang der Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der 
Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz entwickelt sich 
aufgrund der persönlichen Eingruppierungsmerkmale der diesem Produkt zugeordneten Mitarbeitenden konträr. Der 
Unterschied zwischen Planstellen und Vollzeitäquivalenten ist auf die in diesem Produkt verortete befristete 
Projektstelle für den Klimaschutzmanager zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen 
aufgrund zweier mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stellen zu. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte 
Gesamtnutzungsdauer verteilt. 

Zu 15 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer 
Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € für 2020 und 2021 eingeplant. Unter anderem entstehen 
Aufwendungen für die Projekte „AltbauNeu“, „Klimabündnis, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare 
Energien“ und Solarpotentialkataster. Auch die Aufwendungen für die Fortführung des Projekts „Ökoprofit“ im Rahmen 
einer neuen Staffel ist hier eingeplant. 

Zu 16 Hier werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (2.000 €), Fachliteratur (600 €), Bewirtung 
(600 €), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (1.800 €) sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte 
und Geschäftsaufwendungen (650€).

Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. 
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14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd.
Nr.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

EUR

Ansatz
2019

EUR

Ansatz
2020

EUR

Ansatz
2021

EUR

Planung
2022

EUR

Planung
2023

EUR

Planung
2024

EUR

1 2 3 4 6 7 8

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

9.149 67.850 85.850 75.850 77.000 23.000 33.000

16 = Auszahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstätigkeit

-325.250 -382.950 -1.330.850 -1.622.050 -745.800 -754.700 -758.100

17 = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= 
Zeilen 9 und 16)

-316.100 -315.100 -1.245.000 -1.546.200 -668.800 -731.700 -725.100

23 = Summe (investive 
Einzahlungen)

0 0 0 0 0 0 0

30 = Summe (investive 
Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0

31 = Saldo der 
Investitionstätigkeit 
(Einzahlungen ./. 
Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0
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